
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
GROMETEC Gross Metalltechnik 

 
§ 1 Geltungsbereich, Grundsätze 

Angebote, Lieferungen und Leistungen der Firma GROMETEC Gross Metalltechnik erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden 
Geschäftsbedingungen, auch dann, wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Diese sind Bestandteil des Vertrages. 
Durch die Annahme unseres Angebotes (Auftragserteilung) erklärt der Auftraggeber sein Einverständnis mit unseren allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen. Geschäfts- und Einkaufsbedingungen des Bestellers widersprechen wir ausdrücklich. Sie verpflichten uns nur, wenn 
wir uns schriftlich damit einverstanden erklären. Besteht zwischen uns und dem Besteller eine Rahmenvereinbarung, gelten die AGB so-
wohl für die Rahmenvereinbarung als auch für den einzelnen Vertrag. 

 
§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 

Sämtliche Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Alle Nebenabreden bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Die Firma 
GROMETEC Gross Metalltechnik haftet grundsätzlich nicht für Fehler, die sich aus den vom Auftraggeber eingereichten Unterlagen (z. B. 
Leistungsverzeichnisse, Zeichnungen) oder durch ungenaue bzw. mündliche und nicht schriftlich bestätigte Angaben ergeben.  
Ein Vertrag kommt erst dann zu Stande, wenn wir die Bestellung des Auftraggebers schriftlich bestätigen. An uns gerichtete Aufträge 
werden in der uns möglichen Ausführung bestätigt. Auftragsbestätigungen sind vom Besteller sofort nach Erhalt sorgfältig zu prüfen. 

 
§ 3 Überlassene Unterlagen 

An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen, wie z. B. Kalkulationen, Zeichnungen etc., 
behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir 
erteilen dazu dem Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. 

 
§ 4 Preise und Zahlung 

Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich Verpackung und zuzüglich Mehrwert-
steuer in jeweils gültiger Höhe. Kosten der Verpackung werden gesondert in Rechnung gestellt. 
Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das angegebene Konto zu erfolgen. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher be-
sonderer Vereinbarung zulässig. 
Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis ohne Abzug innerhalb von 10 Bankarbeitstagen nach Lieferung zu zahlen. Wech-
sel werden nicht akzeptiert. 
Bei Überschreiten des Zahlungszieles oder bei Verzug berechnen wir Zinsen in Höhe von 2% über dem Diskontsatz der Deutschen Bun-
desbank. 
Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Käufers, Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen, 
wobei der Käufer über die Art der Verrechnung informiert wird. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zah-
lung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen. 
Gerät der Käufer in Verzug, so sind wir berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz als pauschalen Schadensersatz zu verlangen. Sie sind dann niedriger anzusetzen, wenn der Käufer eine geringere Belas-
tung nachweist; der Nachweis eines höheren Schadens durch den Verkäufer ist zulässig. 
Wenn uns Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, insbesondere, wenn dessen Scheck nicht 
eingelöst werden kann oder er seine Zahlungen einstellt, oder wenn uns andere Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit 
des Käufers in Frage stellen, so sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn er Schecks angenommen hat. 
Wir sind in diesem Falle außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen. 

 
§ 5 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte 

 Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht wer-
den, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden, unbestritten oder vom Verkäufer anerkannt sind. Zur Zu-
rückbehaltung ist der Käufer jedoch auch wegen Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis berechtigt. 

 
§ 6 Lieferzeit 

Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen sowie die rechtzeitige und ordnungsgemä-
ße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Sie gilt als nur annähernd vereinbart, soweit nicht besondere Vereinbarungen ge-
troffen wurden. Die Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt vollständiger und richtiger Selbstbelieferung, es sei denn, die Nichtbelie-
ferung oder Verzögerung ist durch uns verschuldet. 
Die Lieferfristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung. Für die Einhaltung von Lieferfristen und –terminen ist der Zeitpunkt 
der Absendung ab Werk maßgebend. Sie gelten mit Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne unser Ver-
schulden nicht rechtzeitig abgesendet werden kann. 
Der Käufer hat den Lieferschein zu überprüfen und zu quittieren. Etwaige Einwendungen sind uns unverzüglich schriftlich anzuzeigen, 
anderenfalls gilt die quittierte Lieferung als anerkannt. 

 
§ 7 Gefahrenübergang bei Versand, Abnahme 

Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den Besteller, spätestens mit Verlassen des 
Werks, die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt unabhängig 
davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt. 
Der Käufer verpflichtet sich, den vereinbarten Vertragsgegenstand in vereinbartem Umfang und Zeitpunkt abzunehmen. Mit der rügelosen 
Abnahme gilt der Vertragsgegenstand als abgenommen. 

 
§ 8 Eigentumsvorbehalt 

Wir liefern nur auf der Basis des nachstehend näher geschilderten Eigentumsvorbehaltes. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, 
auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. 
Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. 
Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Käufer sich vertragswidrig verhält. 
Der Käufer ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesonde-
re ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. 
Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. Solan-
ge das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Käufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegen-
stand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außerge-
richtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den uns entstandenen Ausfall. 
Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers 
aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages 
(einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft 
worden ist. Der Käufer bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst 
einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtun-
gen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. 
Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Käufer erfolgt stets namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall 
setzt sich das Anwartschaftsrecht des Käufers an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns 



nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes 
unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. 
Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Käu-
fer uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung un-
serer Forderungen gegen den Käufer tritt der Käufer auch solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehalts-
ware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an. 

 
§ 9 Gewährleistung, Mängelrüge 

Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach §§ 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeob-
liegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Sollten sich Beanstandungen trotz größter Aufmerksamkeit ergeben, so sind die offen-
sichtlichen Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Ware, verdeckte Mängel unverzüglich nach 
ihrer Entdeckung, geltend zu machen, anderenfalls gilt die Ware als genehmigt. 
Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware bei unserem Besteller. Vor etwaiger 
Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung einzuholen. 
Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt das gelieferte Erzeugnis einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrüber-
gangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge, nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern.  
Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. 

   
 
§ 10 Haftung, Haftungsbeschränkungen 

Schadenersatzansprüche sind unabhängig von der Art der Pflichtverletzung, einschließlich unerlaubter Handlungen, ausgeschlossen, so-
weit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. 
Ansprüche auf entgangenen Gewinn, ersparte Aufwendungen aus Schadensersatzansprüchen Dritter sowie auf sonstige mittelbare Fol-
geschäden können nicht verlangt werden. 
Die angeführten Haftungsbeschränkungen und –ausschlüsse gelten nicht für Ansprüche, die wegen arglistigen Verhaltens unsererseits 
entstanden sind, sowie bei einer Haftung für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz so-
wie Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für Angestellte und Arbeitnehmer sowie Handlungs- und Erfül-
lungsgehilfen. 

 
§ 11 Erfüllungsort, anwendbares Recht, Gerichtsstand 

Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 
Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist ausschließlich Chemnitz. 
Allgemeiner Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Gornau.  

 
§ 12 Gültigkeit dieser Bedingungen 

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Bedingungen hat nicht die Unwirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder gar des 
gesamten Vertrages zur Folge. An die Stelle der gegebenenfalls unwirksamen Bestimmungen treten die gesetzlichen Regeln. Änderun-
gen oder Ergänzungen behalten wir uns vor. 
Bei Auftragserteilung gilt als Voraussetzung, dass die vorstehenden Bedingungen dem Besteller bekannt und von ihm anerkannt sind. 
 

 
 
 


